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5.  Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 
(zu § 19 StromGVV)

Für die Unterbrechung und die Wiederherstellung der Versorgung werden  
dem Kunden die vom Netzbetreiber berechneten Kosten in Rechnung 
gestellt.

6. Kündigung (zu § 20 StromGVV)
Eine Kündigung des Kunden soll mindestens folgende Angaben enthalten:
 > Kundennummer (Vertragskontonummer)
 > ggf. neue Rechnungsanschrift
 > Zählernummer
 >  ggf. Name und Adresse des Eigentümers/ 

Vermieters der bisherigen Verbrauchsstelle.

Auf Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) gelten für badenova nachfol-
gende Ergänzende Bedingungen:

1. Ablesung (zu § 11 StromGVV)
Vom Kunden selbst abgelesene Zählerdaten kommen dann zur Abrechnung, 
wenn zwischen Ablesetermin und Übermittlung der abgelesenen Daten 
nicht mehr als vier Wochen liegen.

2.  Abrechnung und Abschlagszahlungen  
(zu §§ 12, 13 StromGVV)

Auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung werden monat liche
Abschläge (Teilbeträge) erhoben.

3. Zahlungsweise (zu § 16 StromGVV)
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen auf folgende Weise zu 
leisten:
a)  Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung 

Durch dieses bequeme Verfahren ist bei ausreichender Kontodeckung 
garantiert, dass alle Zahlungen pünktlich zu den Fälligkeitsterminen 
erfolgen. Die Erteilung einer Einzugsermächtigung an badenova kann 
schriftlich, per Fax oder per E-Mail erfolgen und kann jederzeit wider-
rufen werden.

b)   Überweisung 
Überweisungen müssen auf das von badenova mitgeteilte Konto unter 
Angabe der Vertragskontonummer erfolgen. Die Überweisung ist recht-
zeitig erfolgt, wenn der Zahlbetrag auf dem Konto am Fälligkeitstermin 
gutgeschrieben ist.

c) Barzahlung

4. Zahlungsverzug (zu § 17 Abs. 2 StromGVV)

4.1 Mahnentgelt
Bei Zahlungsverzug des Kunden wird für jede Mahnung einer fälligen Rech-
nung 2,00 € Mahnentgelt berechnet (umsatzsteuerfrei). Dem Kunden steht 
es frei, den Nachweis zu führen, dass ein geringerer Schaden oder überhaupt 
kein Schaden entstanden ist.

4.2 Verzugszinsen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

Ergänzende Bedingungen der badenova Energie GmbH (badenova) zur StromGVV


